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 per E-Mail 

Herrn 

Danny Seis 

 

█████████████████████ 
 

���� !"#� $� %&&

'&()'  *+,  !

� -  � � � � � � � � � � �

./"#0 12 %& &'  '3

'&44'  *+,  !

� 5 6 748  9&:;;%<(8;<&

� � = 748  9&:;;%<(8;<;8%'

>/"#"#�  ,,�? #@A0B?C/ #@AD!C?C/#@ C�

>/"#"#�  ,,�? #@A0B<AD!C?C /#@C�<E �, ?C /#@C�

FFF?C/#@B��0 ""D! G" "12D# H?C/#@C�

*+,!I  C�! &)J K !  D � ;&;;

 

Betreff: Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Sehr geehrter Herr Seis, 

das Bundesamt für Verfassungsschutz ist als Nachrichtendienst gemäß den Bestimmun-

gen  des  Informationsfreiheitsgesetzes  (IFG)  vom  Anwendungsbereich  des  Gesetzes 

ausgenommen, vgl. § 3 Nr. 8 IFG. 

Bezüglich Ihrer Anfrage zum SD dürfen wir Sie an das Bundesarchiv verweisen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Das Team der Öffentlichkeitsarbeit 
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Hinweis zur Datenschutzerklärung: 

Bei der Bearbeitung Ihres Anliegens wurden bzw. werden von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet. 

Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeitet werden, ist abhängig von Ihrem 

Anliegen und den konkreten Umständen. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Betroffenenrechte 

finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der Internetseite des Bundesamtes für Verfassungsschutz un-

ter: https://www.verfassungsschutz.de/de/datenschutz 


